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Statement des NEV zu Corona bedingten Schulschließungen 
 
 
Das Corona-Virus trifft Deutschland mit für niemanden vorstellbaren Auswirkungen. 
 
Von der Bayerischen Staatsregierung wurde die Schließung der Schulen aber auch von 
anderen Orten des öffentlichen Lebens angeordnet. 
 
Diese schwerwiegenden Maßnahmen sind zum Schutz der älteren und erkrankten Mitbürger 
zwingend notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und dem medizinischen 
Personal eine Chance zu geben alle Betroffenen gut behandeln zu können. 
 
Die Schulschließung trifft alle Eltern hart, da gerade in „Krisen“ die Großeltern die Familien 
unterstützt und aufrechterhalten haben. Da Großeltern ausnahmslos zur Risikogruppe gehö-
ren, entfällt dies. Ebenso entfällt die Unterstützungen im Elternkreis durch andere Eltern, denn 
so wird das Virus genauso verbreitet wie in der Schule. 
 
Der NEV unterstützt ausdrücklich die getroffenen Maßnahmen, auch die Schulschließungen, 
zur Verlangsamung der Ausbreitung der Erkrankung. 
 
Das Kultusministerium versucht auf seiner Homepage alle wichtigen Fragen zu beantworten. 
Die Informationen auf der Seite des Kultusministeriums werden laufend aktualisiert. Den Link 
zu der FAQ Seite finden Sie hier: 

 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unter-
richtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html 
 
Die Schulen sind dazu angehalten allen Schüler/innen Lernmaterialien zur Verfügung zu 
stellen. Manche arbeiten über „Mebis“ (htps://www.mebis.bayern.de/) oder andere Online-
plattformen, andere wiederum stellen Lernpakete zusammen, die in der Schule abgeholt 
werden müssen. 
 
Dem NEV ist wichtig, dass die Schüler/innen auch zum Lernen angehalten werden, also die 
Aufgaben, die zu Hause erledigt werden, auch kontrolliert werden. 
 
Auf der Seite des ISB – Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung – sind viele 
nützliche Unterlagen abrufbar, z.B. Abschlussprüfungen der letzten Jahre mit Lösungen: 
https://www.isb.bayern.de/ 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html
https://www.mebis.bayern.de/
https://www.isb.bayern.de/
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Wichtig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass besonders im Internet dubiose Anbieter 
für Onlineplattformen aktiv sind. Die Schüler/innen sollten nur qualitativ hochwertiges Lern-
material über Lehrkräfte bekommen. Eltern sollten darauf achten, dass Schüler/innen nicht 
„irgendwas“ aus dem Netz herunterladen. 
 
Natürlich sollten Eltern auch darauf achten, dass die Schüler/innen die Schließung der Schulen 
nicht als verlängerte Ferien betrachten. 
 
Viele Schüler/innen wurden bereits mit Material ausgestattet, dass sie per Mail erhalten haben 
und auch viel Informationen und Arbeitsaufträge bestand. 
Manche Lehrkräfte haben ein virtuelles Klassenzimmer und die Schüler senden ihre fertigen 
Arbeiten per Foto. 
 
Doch es gibt noch viele Fragen und zu klärende Fallkonstellationen. 
 

– Was ist mit dem Übertritt, da ja einige Proben nicht geschrieben werden können oder 
Lerninhalte nicht ausreichend geübt werden können? 

 
– Wie sollen die Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen in der Mittelschule, der 

Realschule und dem Gymnasium erfolgen? 
 

– Sind diese Vorbereitungen ausreichend oder wird es Sonderregelungen für die 
Prüfungen geben? 

 
– Wie wird die Erstattung von geleisteten Zahlungen für Klassenfahrten, Mittagessen und 

anderem einheitlich geregelt? 
 

– Wie wird die Schuleinschreibung ablaufen? 
 
 
Zuletzt möchten wir darauf hinweisen, dass der Elternbeirat in alle wichtigen Entscheidungen 
in der Schule mit einbezogen werden muss. Das klappt an manchen Schulen gut, an vielen 
aber nicht. 
 
Der Elternbeirat ist die Elternvertretung innerhalb einer Schule. Lt. Art 65 des Bayerischen 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes wirkt der Elternbeirat in Angelegenheiten, die für die 
Schule von allgemeiner Bedeutung sind mit. Somit muss der Elternbeirat in alle Überlegungen 
in Bezug auf die Schulschließung eingebunden werden.   
 
 
Wir bedanken uns herzlich bei den engagierten Lehrkräften, die sich unbürokratisch und 
hilfsbereit um unsere Kinder und Jugendlichen kümmern. 
 
 
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben! 
 
Ihr Team des NEV 


